
 Ordentliche Hauptversammlung  
der Deufol SE am 28. Juni 2017 –  
Antrag auf Ergänzung der 
Tagesordnung

Sehr geehrter Verwaltungsrat, 

�am�19. Mai�2017�wurde�im�Bundesanzeiger�die�Ein
ladung�der�Deufol�SE�(„Deufol“�oder�„Gesellschaft“)� 
zur�ordentlichen�Hauptversammlung�am�28. Juni�2017�
bekannt�gemacht.

 Wir, die Lion’s Place GmbH, verlangen gemäß Art. 53, 56 
 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz i. V. m. 
§ 122 Abs. 2 des  Aktiengesetzes, dass folgende Beschluss-
gegenstände auf die Tagesordnung dieser ordentlichen 
 Hauptversammlung der Gesellschaft gesetzt und unver-
züglich  bekannt gemacht werden: 

�Beschlussfassung�über�die�Ermächtigung�zum�Erwerb�
und�zur�Verwendung�eigener�Aktien�gemäß�§�71�Abs. 1�
Nr.�8�AktG�und�zum�Ausschluss�des�Andienungsrechts�
beim�Erwerb�und�des�Bezugsrechts�bei�der�Verwendung�
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 Wir schlagen vor, zu beschließen:

a)  Die von der Hauptversammlung am 30. Juni 2016 unter 
Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung zum Er-
werb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungs-
rechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der 
Verwendung, wird für die Zeit ab Wirksamwerden der 
Ermächtigung gemäß nachfolgendem Tagesordnungs-
punkt 7 b) bis e) aufgehoben. 

b)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rah-
men der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Diese 
Ermächtigung gilt bis zum 27. Juni 2022. Sie ist insge-
samt auf einen Anteil von 10 % des im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

c)  Arten des Erwerbs 
Der Erwerb kann nach Wahl des Verwaltungsrats (aa) 
über die Börse (dort im Freiverkehr oder einem anderen 
Handelssegment) oder (bb) mittels eines an alle Aktio-
näre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

 aa)  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse (dort im 
Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment), 
darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnitt-
lichen, nicht gewichteten Schlusskurs der Aktie der 
Gesellschaft, der an den letzten fünf Börsenhandels-
tagen, die dem jeweiligen Abschluss des zum Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft verpflichtenden Geschäfts 
vorangehen, im Handel im Freiverkehr oder einem an-
deren Handelssegment der Börse festgestellt wurde, 
um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
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 bb)  Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten, so dürfen 
 

  im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots der gebotene Kaufpreis bzw. 

    im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten die Grenzwerte der von der Gesellschaft 
festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils ohne 
Erwerbsnebenkosten) 
 

   den durchschnittlichen, nicht gewichteten 
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Handel im 
Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment der 
Börse während der letzten fünf Börsenhandelstage 
vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öf-
fentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

    Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentli-
chen Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Ab-
weichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das 
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall 
wird auf den durchschnittlichen, nicht gewichteten 
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Handel 
im Freiverkehr oder einem anderen Handelssegment 
der Börse während der letzten fünf Börsenhandels-
tage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpas-
sung abgestellt. 

   Das Volumen des an alle Aktionäre gerichteten 
Kaufangebots bzw. der an alle Aktionäre gerichteten 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
kann begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen 
Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung 
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zur Abgabe von Verkaufsangeboten das Volumen der 
angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolu-
men überschreitet, kann der Erwerb im Verhältnis 
der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien 
erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Ver-
hältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, ist inso-
weit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Ak-
tien je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
können vorgesehen werden. Ein etwaiges weiterge-
hendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 
ausgeschlossen.

 
   Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufan-

gebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots 
kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 cc)  Für den Fall, dass die Aktien der Gesellschaft nicht 
mehr im Freiverkehr oder einem anderen Handels-
segment einer Börse gehandelt werden, darf der von 
der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den Betrag von EUR 0,10 nicht 
unterschreiten und den Betrag von EUR 4,00 nicht 
überschreiten. 

d)  Verwendung eigener Aktien 
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser 
oder einer früheren Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien zu allen gesetzlichen Zwecken, insbesondere auch 
zu den folgenden Zwecken zu verwenden:  

 aa)  Die eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne 
dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 
rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. 
Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, 
ist der Verwaltungsrat zur Anpassung der Zahl der 
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Stückaktien in der Satzung ermächtigt. Die Einzie-
hung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung ver-
bunden werden; in diesem Fall ist der Verwaltungsrat 
ermächtigt, das Grundkapital um den auf die einge-
zogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl 
der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung ent-
sprechend anzupassen.

 bb)  Die eigenen Aktien können gegen Barleistung auch in 
anderer Weise als über die Börse (dort im Freiverkehr 
oder einem anderen Handelssegment) oder aufgrund 
eines Angebots an alle Aktionäre veräußert werden, 
wenn der zu zahlende Kaufpreis den Börsenpreis der 
im Wesentlichen gleich ausgestatteten und bereits 
börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschrei-
tet. Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Ak-
tien darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Auf diese Höchstgrenze sind andere Aktien an-
zurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls 
anzurechnen sind Aktien, die durch Ausübung von 
Options- und / oder Wandlungsrechten oder Erfül-
lung von Wandlungspflichten aus Options- und / oder 
Wandelschuldverschreibungen oder Aktienoptionen 
entstehen können, sofern diese Schuldverschrei-
bungen oder Aktienoptionen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegeben wurden. 

 cc)  Die eigenen Aktien können gegen Sachleistung zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder son-
stigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammen-
hang stehenden Vermögensgegenständen oder im 
Rahmen von Zusammenschlüssen von Unternehmen 
veräußert werden.
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 dd)  Die eigenen Aktien können als Gegenleistung für 
vertraglich erbrachte oder zu erbringende Leistungen 
aller Art an strategisch wichtige Geschäftspartner 
 veräußert werden. 

  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
der Gesellschaft wird ausgeschlossen, soweit diese 
 Aktien gem. den Ermächtigungen bb) bis dd) verwendet 
werden. Im Falle der Veräußerung der Aktien durch ein 
Angebot an alle Aktionäre wird ferner das Bezugsrecht 
der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen. 

e)  Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfol-
gung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft 
ausgeübt werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme 
der Ermächtigung zur Einziehung der eigenen Aktien – 
können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaften stehende Unternehmen oder für ihre 
oder deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

Die Lion’s Place GmbH ist Eigentümerin von 23.537.366 auf 
den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im anteiligen 
Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00. Zum Nachweis des 
Aktienbesitzes sowie der Haltedauer verweisen wir auf die ent-
sprechende Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft. Vom 
Grundkapital der Deufol halten wir mit unserem nachgewiesenen 
Aktienbesitz mehr als EUR 500.000. 

Mit freundlichen Grüßen

Detlef W. Hübner
Geschäftsführer der Lion’s Place GmbH
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